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bahnwagen zusammen; er erlag seinen Verletzungen absds nm 10 Uhr?) Der 
Afrikareisende, geboren 1872, besuchte dreimal einen /eil der „dunklen Erde", 
Abcssynien. Die letzte nnd an Ausbeute reichste Expellion ging in den Jahren 
l8 9 8 — 1901 als eine Karawane von 80 Som alis, 3(Jssa-Lcuten, 5 Europäern 
und 120 Kamelen von Zeila über Harar, Adis-Abeba, fbcra, G in ir  nach Kismaju. 
Der geographische Bericht über diese Expedition in ^vrdostafrika bringt hübsche 
neue Aufschlüsse. Das erbeutete entomologischc Matsial wies verschiedene neue 
Formen auf. Auch die ornithologischen Arbeiten Erlagers sind recht wertvo ll; er 
hatte sich zur Aufgabe gemacht, die ganze Vogelwelt^er Erde in „Formenkreise" 
zu spannen, und er würde diese Arbeit sicherlich fortsetzt haben, wenn ihn nicht 
der Tod hinweggerifseu hätte.. Den Zoologischen Giften und das Senkenbergische 
Museum in Frankfurt hat der Verstorbene reich bshenkt. M it  Erlanger haben 
die gesamten Naturwissenschaften, insbesondere die cinithologischc, einen ihrer Ver
treter verloren, welcher ebenso mit sehr reichen Mtteln wie m it weitestgehender 
O pfe rfreud igst, idealem S inn , gelehrtem Geist md herrlichen Menscheutugendcn 
ausgerüstet war. / W ilh e lm  Schuster.

Jas neue preußische Wildschongesetzin seinem Verhältnis
zum Wogelschut.

Von Di-. jn r . Leo v. B o x b e r g e n  M arburg a. L.

M it  dem 13. August 1904 ist in P rc u M  ein neues Wildschongesetz in 
K ra ft getreten (publiziert am 14. J u li) ,  das aucl auf dem Gebiet des Vogelschutzes 
durchgreifende Änderungen hervorruft. Diese cdeuten zum großen Teil nicht 
unwesentliche Verbesserungen, insofern gewissen i ogelarten ein wirksamerer Schutz 
zuteil w ird, als das bisher der F a ll war, zum re il auch führen sie einen Rechts
zustand herbei, der die Mängel des bisherigen i ieder in demselben oder selbst in 
erhöhtem Maße auswerft. '

Einen großen, fü r das gesamte preußisc e Jagd- nnd Vogelschutzrecht be
deutungsvollen Fortschritt hat das neue Gesetz r der Aufstellung eines Kataloges 
der Tiere gebracht, die fortan fü r den gesamten Imfang der preußischen Monarchie 
als „jagdbar")" zu gelten haben. Bisher wäre die Rechtsverhältnisse in Preußen 
nach dieser Richtung hin sehr verschiedenartig gataltet, da keine einheitliche Gesetz
gebung hierüber existierte, sondern die Frage nich der Jagdbarkeit sich nach den 
in den einzelnen Landesteilen in Geltung stehchden, überaus abweichenden Be
stimmungen regelte und oft kaum m it Sicherhei zu beantworten war.

h Noch w e n i g e  Tage vor seinem Tode besuchte ich Erlanger in dem väterlichen 
Landhaus in Nieder-Jngelheim, wo w ir die 20 000 Bftlge der Sam m lung besichtigten.

") Jagdbar sind solche T iere, die nn r vom Jpgdberechtigten okkupiert, d. h. getötet 
oder — jedoch nicht m it Schlingen — gefangen werden dürfen.

26*
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Bon jetzt ab könni Zweifel über die Jagdbarkeit eines Tieres in Preußen 
nicht mehr entstehen, den das neue Wildschongesetz zählt in seinem K 1 diejenigen 
Tiere ans, welche nnnnnr in ganz Preußen als jagdbar gelten. Hier interessiert 
der K 1 nnr, insoweit erfür die Vogelwelt dem früheren Rechtszustand gegenüber 
Veränderungen erzeugt. M  d ^ i Federwild beschäftigt sich der Absatz b des Z 1, 
welcher fü r jagdbar erklet: Auer-, B irk- und Haselwild, Schnee-, Neb- und 
schattige Moorhühner, Waeteln, Fasanen, wilde Tauben, Drosseln (Krammetsvogel), 
Schnepfen, Trappen, Bra,vögel, Wachtelkönige, Kraniche, Adler (Stein-, See-, 
Fisch-, Schlangen-, Schreioler), wilde Schwäne, wilde Gänse, wilde Enten, alle 
anderen Sumpf- nnd Wassivögel mit Ausnahme der grauen Reiher, der Störche, 
der Taucher, der Säger, de Kormorane nnd der Bläßhühner.

Von den namentlich afgeführten Vögeln dürften nur wenige in die Reihen 
der jagdbaren Tiere neu engerückt sein; eine größere Anzahl von Vogelarten 
dagegen, die durch das Boge'chutzgesetz vom 22. III. 1888 geschützt werden, sind 
nunmehr aus dem Bereich dr jagdbaren Tiere ausgeschieden, dürfen also jetzt 
von niemandem, auch nicht mhr vom Jagdberechtigten, getötet werden. Zu  diesen 
Vogelarten gehören unter anden die Eulen, der Turmfalke, der Kuckuck, die Lerchen, 
der O rto lan , der S ta r , die eispielsweise nach dem im vormaligen Kurhessen 
geltenden Recht sämtlich jagdba waren. Die erwähnten Vögel waren bisher zwar 
durch die Bestimmungen des V gelschutzgesetzes gegen Verfolgungen seitens Nicht- 
jagdbercchtigter geschützt (da sie richt zu den dort im Z 8 aufgezählten schutzlosen 
Vögeln gehören), durften jedoch von den Jagdbcrechtigten erlegt werden, da die 
Bestimmungen des Vogelschutzgeetzes ja auf jagdbare Vögel keine Anwendung 
finden (K 8 b  a. a. O.). Jetzt alo darf ihnen auch vom Jäger nicht mehr nach
gestellt werden, weil sie eben niclt mehr „jagdbar" sind. Bedauerlicherweise finden 
sich indessen in dem neuen Wildshongesetz auch wieder eine Reihe von Maßregeln, 
die nicht die B illigung des Vogelscmtzers finden können. So sind auch die Drosseln 
fü r jagdbar erklärt, und zwar die „Drosseln" schlechthin, was trotz des bedeutungs
losen Zusatzes: (Krametsvögel) ewn leider nichts anderes besagt, als daß jede 
Drossel, welcher A rt sie auch angehöre (ob „großer" oder „kleiner" Krammetsvogel), 
von dem Jagdbercchtigten niedergeknallt werden darf. Im merhin kann es wenigstens 
einigermaßen dem Freunde dieser schönen, edlen Vögel zum Trost dienen, daß 
ihnen jetzt eine gesetzlich geregelte Schonzeit zuteil wird, die vom 1. Januar bis 
zum 20. September dauert und von den Bezirksausschüssen noch bis zum 30. Sep
tember verlängert werden kann, (ZZ 2 N r. 19, 3 b), während sie früher zu jeder 
Jahreszeit gejagt werden durften.

Eine Beseitigung des Drosselfanges ist auch durch das neue Gesetz nicht 
erfolgt, derselbe darf vielmehr außerhalb der Schonzeit, also zwischen dem
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21. September und 31. Dezember, nach wie vor ausgebt werden (tz 4, Abs. 2, 

vergl. tz 8, Abs. 2 des Bogelschntzgesetzes.).
Ein weiterer, meines Dafürhaltens sehr berechtig/ B o rw u rf ist dem Gesetz 

vom 14. J u li darin zn machen, daß es nicht die „sumpf- nnd Wasservögel" 
ans dem Kreis des jagdbaren Federwildes ansgeschiede und sie damit unter dem 
Schutz des Bogelschntzgesetzes gebracht hat. Es wird!llso nun wie bisher jeder 
tatendurstige Schießer an den zierlichen S trand- nndLasserlänferchen und ihren 
Verwandten, an den harmlosen Rallen und Snm pfhü/ern seine Schießwut stillen 
können, ganz abgesehen davon, daß eine genaue wiss/lschaftliche Umgrenzung des 
Begriffes „Sum pf- und Wasfervögel" Schwierigkeitenbegegnet. Die knrze Schon
zeit vom 1. M a i bis znm 30. J u n i ist dieselbe gegeben (tz 2 N r. 18).

Einige Bögel, deren Jagdbarkeit vor dem Jkrafttreten des Gesetzes vom 
14. J u li verschieden geregelt war, sind durch das Gesetz endgültig aus der Liste 
der jagdbaren Tiere gestrichen. Es sind dies Fischrejjer, Störche, Taucher, Säger, 
Kormorane, Bläßhühner. Sie alle bis ans dieStörche sind also jetzt völlig 
vogelfrei, d. h. sie dürfen von jedermann getötet, efangen, vernichtet werden, da 
sie auf der Proskriptionsliste des K 8 des Bogelshutzgesetzes stehen. Den Vogel
freund wird das Schicksal dieser Tiere trotz ihrx anerkannten Schädlichkeit m it 
Wehmut erfüllen. —  Die beiden Störche diirfen^etzt auch von dem Jäger nicht 
mehr geschossen werden, was im Interesse der Ghaltung des schwarzen Storches 
mit Freude zu begrüßen ist. !

Die bedauerlichste Errungenschaft des neue/ Wildschongesetzes für den Vogel
schutz scheint es m ir indessen zu sein, daß durck 
die noch in der preußischen Monarchie vortomr

die Bestimmung des Z 1 b über 
enden Adler sozusagen der Stab 

gebrochen ist. Die Adler, deren wichtigste V e r t ie r  in Klammern aufgezählt sind, 
werden durch Z 1b zu jagdbaren Tieren ernannt md —  Inserats oAni spsrnnnn ! 
— genießen keine S chonze it! Diese Regelrrg kommt wenigstens theoretisch 
einer Vernichtung dieser Necken des Vogelgeschl chts gleich. Denn auch von den 
Bestimmungen des k ü n ft ig e n  Vogelschntzgesetzei 
seltenen Erscheinungen in der deutschen Avifauna 
w ird, werden dm jagdbaren Vögel wie bisher exilniert bleiben; da es aber eigentlich 
nnr die Jäger sind, die sich m it der Erlegung les Königs der Vögel den Lorbeer 
kranz auf das weidgerechte Haupt drücken, unl 
kaum Nachstellungen zu gewärtigen haben, so 
jederzeit jagen zu dürfen, seine völlige Preisgabe, 
weidgerechte S inn  solcher Jäger, die ihre Hauptaufgabe nicht in der Vertilgung, 
sondern in der Schonung nnd Erhaltung namentlich des seltenen Wildes erblicken. 
Daß diese Gesinnung noch an vielen Orten zn finden ist, habe ich mit Genng-

das vielleicht diesen und anderen 
nnen beschränkten Schutz gewähren

die Adler von andern Menschen 
bedeutet die Erlaubn is, den Adler 

Retten kann ihn nur der wahrhaft
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lnnng ans der hochint'essanten Arbeit Baers „über Naturschutz und N atur
wissenschaft" sin N r. 5'ieses Jahrgangs) feststellen können, und daß man dieser 
Auffassung auch in leitenen Kreisen begegnete, zeigt eine von seiten des preußischen 
Landwirtschaftsministcrs or kurzem ausgegangene Äußerung in Sachen der Schnß- 
prämien fü r Raubzeug, die in diesem Sinne gehalten war. Wie aber jedes 
Unglück auch seine gute Seite hat, so zeitigt auch die neue Bestimmung 
wenigstens in einer Hinsüt einen befriedigenden E rfo lg : Der eifrige Jagdpächter 
darf nur dem lebenden Adl: nachstellen, nicht auch seinen Eiern, da dies durch Z 5, 
Abs. 4 ausdrücklich nntersat ist. Das sinnlose Zerschießen der m it Eiern belegten 
Horste, wie es in forstliche und jagdlichen Kreisen leider auch bei ganz harmlosen 
Raubvögeln hier und da blich ist, darf bei den Adlern als jagdbaren Vögeln 
nicht ausgeübt werden und st strafbar (tz 368, N r. I I  Strafgesetzbuch).

Hinsichtlich des verabs,enungswürdigen Eiersammelns zu Genußzwecken ist 
in dem Gesetz vom 14. Im  nach verschiedenen Richtungen hin ein Fortschritt 
zu konstatieren. A ls ein solier stellte sich zunächst die in § 5 Abs. 3 getroffene 
Maßregel dar, daß nur die Jigdberechtigten, ihre Begleiter, oder solche Personen, 
die mit schriftlicher Erlaubnis 'es Jagdberechtigten versehen sind, zum Einsammeln 
der Kiebitz- und Möveneier dingt sind, und auch diese nur bis zum 30. A p ril, 
welcher Termin durch die Bezirksausschüsse bis zum 10. A p ril zurückverlegt und 
und fü r Möveneier bis zum 15. zuni (!) hinausgeschoben werden kann. Erfreulicher
weise ist auch von nun an lediglch das Einsammeln der K ie b itz - und M ö v e n e ie r 
gestattet, alle anderen „S tranw ögel" sowie die Seeschwalben dürfen nicht mehr 
wie früher ihrer Eier beraubt Verden, da sie nach § 1 b  jagdbar sind und Eier 
jagdbaren Federwildes von nienandem ausgenommen werden dürfen (Z 5, Abs. 3, 
tz 368 N r. 11 Strafgesetzbuch). Es ist dies —  wie bei den Adlern —  die einzige 
günstige Folge des Umstandes, daß die Sum pf- und Wasservögel fü r jagdbar 
erklärt sind. Kiebitz- und Möveneier dürfen auch vom Beginn des 15. Tages 
nach Schluß der Sammelzeit an weder verkauft, noch angeboten oder versandt 
werden (Ztz 6, 1b ). —  Nach diesen Neuerungen darf man wohl hoffen, daß die 
wüste und widerwärtige Eierschlnnmerei, wie sie z. B. in der deutschen Reichs
Hauptstadt geübt wird (vergleiäe wieder die M itte ilung  Hockes in der Z e it
schrift fü r Oologie Jahrgang 1904 N r. 2. S . 27), endlich etwas eingedämmt 
werden wird.

Etwas dunkel ist die Bestimmung des § 5, wonach zum Ausnehmen von 
Eiern zn wissenschaftlichen Zwecken (neben der im tz 5, Abs. 3, des Vogelschutz
gesetzes vorgeschriebenen Genehmigung des Landratsamtes) die Genehmigung der 
Jagdpolizeibehörde erforderlich ist. Ob diese Behörde auch zum Ausnehmen der 
Eier von n icht ja g d b a re n  Vögeln zu wissenschaftlichen Zwecken ihre Genehmigung
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zu erteilen hat, ist aus der Bestimmung des tz 5, AbsZ nicht ersichtlich. Nach 
dem W ortlau t der Bestimmung, die von Eiern schlecht!» redet, könnte man das 
letztere annehmen, dem Geist des Gesetzes widersprich diese Auslegung jedoch. 
Ich  würde die Bestimmung nnr auf jagdbare Bögel fihanwcndbar halten. Ohne 
Zweifel findet aber die Bestimmung keine Anwcndnnalluf die Eier der nach tz 8 
des Vogclschutzgcsetzcs schutzlosen Vögel, soweit diese mst jagdbar sind. Es bliebe 
abzuwarten, wie sich die Praxis zn der Frage stellen urd, obwohl sich die Praxis 
bei der Seltenheit derartiger Fälle nach dieser Richtuh hin wohl wenig fruchtbar 

erweisen wird.
Nnn noch ein W ort über das Strasensystem ls Gesetzes. D a es sich um 

Übertretungen handelt, so treten für die ZuwiderhanÄnden Geldstrafen ein. Diese 
sind im tz 13 fü r den Fall des Erlegcns von W il/ während der Schonzeit nach 
den einzelnen W ildarten abgestuft. S ic betragen Mpielswcise für die Erlegung 
einer Trappe, eines Schwanes, eines Stückes Ancwild 30 Mark, fü r B irk- oder 
Hasclmild, Schnepfen, Fasanen 10 M ark, fü r a ll/  übrige Jagdgeflügel m it Aus
nahme der Drosseln 5 M ark, fü r diese 2 Mark. Oas unbefugte Einsammeln der 
Kiebitz- und Möveneier und das Einsammeln dieselben nach dem E intritte  der 
gesetzlichen Schonzeit w ird , ebenso wie das Annehmen der Eier von anderem 
jagdbarem Federwild, nach tz 368, N r. 11 des Strafgesetzbuchs m it Geldstrafe 
dis zu 60 M ark oder Haft bis zu 14 Tagen A bestrafen sein, da es an einer 
speziellen hierauf bezüglichen Strafbestimmung iti Wildschongesetz mangelt. Das
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)z- und Möveneier nach E in tritt 
nit Geldstrafe bis zu 150 M ark 

I n  allen Fällen tr it t  subsidiäre 
jagdbercchtigt zu sein, jagdbaren

Feilhalten, Verkaufen und Versenden der Kieb 
des 15. Tages der Schonzeit w ird nach Z 16 
und Einziehung der feilgehaltenen Eier bestraft 
Haftstrafe ein (Z 17). Endlich w ird, wer, ohm 
Vögeln nachstellt, nach ZZ 292, 293 des S t rfgesctzbuchs m it Geldstrafe oder 

Gefängnis sowie Einziehung des Jagdgerätes estraft.
Znm Schluß sei nochmals darauf hingewesen, daß der im Vorhergehenden 

zur Darstellung gebrachte Rcchtszustand nur sü Preußen besteht. I n  den andern 
deutschen Staaten find die in Betracht kommen en Fragen nach den dort geltenden 
Wildschongesetzen wieder anderweit geregelt. Jon einer einheitlichen Gestaltung 
des deutschen Vogelschutzes kann daher —  nameittlich im Hinblick auf die jagdbaren 
Vögel —  trotz des für das ganze Reich gelinden Vogelschutzgesetzes vorläufig 
noch nicht die Rede sein. Es empfiehlt sich dishalb auch meiner Meinung nach 
nicht, wie schon wiederholt angeregt worden ist das gesamte Vogclfchutzrecht des 
deutschen Reiches in eingehender Weise zu euer zusammenfassenden Darstellung 
zu bringen. Eine solche Zusammenstellung wurde fü r die Strafrcchtsfolge von 
einer gewissen Bedeutung sein, auf den Laien jedoch derartig verwirrend wirken,
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daß sie ihren Zweck, esein ein klares B ild  des deutschen Vogelschntzrechts zu 
geben, doch nicht geree würde. Schon fü r das preußische Nechtsgebiet ist die 
Frage nach der rechtlichi Behandlung einzelner Vögel so verwickelter Natur, daß 
es erst eines eindringend: Studium s der gesetzlichen Vorschriften bedarf, ehe sie 
m it Sicherheit beantwort werden kann. Daher scheint es m ir eine weitaus 
dankbarere Ausgabe, einnu eine deutsche Avifauna mit einem juristischen Kommentar 
dergestalt zu versehen, das die einzelnen Vogelarten in systematischer Reihenfolge 
m it Angabe des ihnen im Königreich Preußen zuteil werdenden Schutzes aufgeführt 
werden. E in solcher Kallog dürfte fü r die in Preußen mit der Überwachung 
der Vogelschntzgesctze betraten Beamten, wie für alle, die sich schnell über die 
Stellung des Vogels im Rcht unterrichten wollen, nicht ohne einiges Interesse 
sein. Da bei der Aufzählup der Vogelarten Zweckmäßigkeitsrücksichten maßgebend 
sind, so braucht dieselbe nich den strengsten Anforderungen einer wissenschaftlichen 
Avifauna zu entsprechen, sodern es kann dabei summarischer verfahren werden, 
sofern nur bei jedem Vogel unzweifelhaft ersichtlich ist, wie seine rechtliche Be
handlung sich gestaltet. '

Dem im Anhang von n r gemachten bescheidenen Versuch eines derartigen 
„ornithologischen Rechtslexikont" muß ich zur Erklärung der in Spalte 2 gebrauchten 
Ausdrücke einiges vorausschicke: Das W ort „geschützt" bedeutet, daß der Vogel 
den vollen Schutz des Neichsvoullschutzgesetzes genießt, wie ich denselben in meiner 
Arbeit' „alte und neue Vogelshutzgesetzgebung" in N r. 5 dieses Jahrgangs zu 
erläutern bestrebt gewesen bin. Um diesen Schutz noch einmal kurz zu präzisieren, 
so ist es verboten, dem geschützter Vogel —  von einigen Ausnahmefällen abgesehen 
—  irgendwie nachzustellen und hn seiner Eier und Jungen zu berauben, ihn also, 
kurz gesagt, in seinen Lebensfinktionen unmittelbar zu beeinträchtigen. —  Der 
B egriff „ ja g d b a r "  bedeutet, da; der Vogel zur vom Jagdbercchtigten und nicht 
innerhalb der Schonzeit getötet oder (abgesehen von dem Fang mit Schlingen, 
8 4 des Wildschongesetzes) gefangen werden darf, daß ihm dagegen von andern 
Personen, überhaupt nicht nachgestellt werden darf. D ie  E ie r  ja g d b a re r V ö g e l, 
sowie ihre Jungen, d ü r fe n  von niemandem, auch nicht vom Ja g d b e re ch tig te n , 
ausgenom m en w erden. —  Der Ansdruck „ v o g e lf r e i"  besagt, daß der Vogel 
von jedermann getötet oder gefangen und seinen Eiern oder Jungen beliebig nach
gestellt werden darf, daß er m.t anderen Worten überhaupt keinen gesetzlichen 
Schutz genießt.

Von den Abkürzungen, deren ich mich in Spalte  3 bedient habe, bedeutet:
V . S . G. Neichsvogelschutzgesetz.
W. S . G. preußisches Wildschongesetz.
F. G. preußisches Fischereigesetz.
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Anhang.
Tie rechtliche Behandlung der Bögel im nolsgreich Preußen.

Vogelart. Grad des gewährten / Vorschriften, ans welchen der
Schutzes. / Schutz beruht.

I .  S in g v ö g e l.  
Nachtigall und Sprosser. Geschützt. l V. S . G.
B lau- und Rotkehlchen. // / //

Rotschwanz. // / //
Wiesen- und Steinschmätzer. // / //

Wasserschmätzer. Geschützt. Die Wafferschmä» 
zer dürften kaun, unter dcu 
Begriff der S um p f- odc/

//

S tciurötel. 
Drossel» jeder A rt.

Goldhähnchen.
Lanbsänger.

Gartensänger.
Rohrsänger.
Grasmücke».

Hecken- und Alpcnbraunelle. 
Zaunkönig.

Meisen.
Kleiber.

Baumläufer.
Mauerläufer.

Lerchen.
Bachstelzen.

Pieper.
Ammern.

Kreuzschnäbel.
Gimpel.
Girlitz.
Zeisige.

Hänflinge.
Buch-/ G rün-, Berg-, 

Distelfink. 
Kernbeißer.

Haus- und Feldspcrliug.

Wasservögel fallen. 
Geschützt.

Jagdbar. Schonzeit 1. 
nuar bis 20. Septcmk 
Ende derselben kann 
30. September hinan^e- 
schobeu werden. Fangs in 
Schlingen zwischen 21. (Sep
tember und 31. Dezcrbcr 

erlaubt.
Geschützt.

Vogelfrci.
Geschützt.

Vogelfrci.

W. S .  G. §8 I d ,  2, 
N r. 19, 3 d.

V. S . G.

V. S . G. 8 8, N r. 4. 
V . S . G.

V. S .  G. 8«, N r. 6. 
B . S . G. 8 8, N r. ü.
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Grad des gewährten Vorschriften, auf welchen der^ogele
Schutzes. Schutz beruht.

Geschützt. B. S . G.Steinsperling.
S ta r.
P iro l.

Eichel und Tannenhäher. 
Elster.
Dohle.

Raben-, Nebel-, Saatkrähe. 
Kolkrabe.

W ürger jeder A rt. 
Fliegenschnäpper. 

Schwalben.

I I .  S c h w ir rv ö g e l. 
Segler. 

Nachtschwalbe.

I I I .  S itz  süßer.
Blauracke.
Wiedehopf.

Bienenfresser.
Eisvogel.

IV . K le tte rv ö g e l.  
Spechte. 

Wendehals.
Kuckuck.

V. R a u b vö g e l. 
Eulen m it Ausnahme des 

Uhu.
T tirn ifa lk .

Adler.

A lle übrigen Raubvögel.

V I. S c h a rrv ö g e l.
Anerbnhn.

//
Bogelfrei.

V

//
//
//
//

Geschützt.

//
//
/ /

Gechützt. Den Fischereibe- 
rechigten ist jedoch gestattet, 
ihn ohne Anwendung von 
Schtßwaffen zu töten oder 

zu fangen.

Geschützt.
/ /

/ /

/ /

//
Fagduar. Keine Schonzeit. 
F-ischcreiberechtigtc dürfen 
außerdem den Fischadler ohne 
Anwendung von Schuß
waffen töten oder fangen. 

Vogelfrei.

 ̂ Fagdbar. Schonzeit für 
Männchen I .J n n i bis 30.No-

/ /

V. S . G. 8 8, N r. 7.
/ /

/ /

//

V. S . G. 's 8, N r. 3. 
V. S .  G.

/ /

//
/ /

/ /

V. S . G., F. G. Z45.

V . S. G. 
//
/ /

W. S . G. s l"b, F. G. s 45.

W. S . G. § 8, N r. 1. n. 2.

W. S . G. 88 1 b, 2, N r. 10 
und 11, 3 a.
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Vogelart.

Birk- und Haselhuhn, Fasan.

Schnee- und Rephuhn, 
Wachtel.

V I I .  G ir rv ö g e l.
' Wildtauben.

V I I I .  S c h re itv ö g e l.
Fischreiher.

Alle übrigen Reiher.

Rohrdommeln.

Störche.
Kranich.

IX .  L a u fv ö g e l.
Wasserhühner.

Sumpfhühner.

Rallen (Wasser- und 
Wiesenralle). 

Travpeu.

Waldschnepfe.

Bekassinen.

Brachvögel.
Uferschnepfen.

Grad des gewährten 
Schutzes.

veinber, fü r Weibchen 1. Fe
bruar bis 30. November. 
Anfangs- und Endtermin 
der Schonzeit können bis zn 
14 Tagen zurnckverlegt oder 

hinausgeschoben werden.

Jagdbar. Schonzeit fürs 
Männchen 1. J u n i bis 15./ 
September, fü r Weibchen/ 
1. Februar bis 15. Septem/ 
ber. S ie  kann wie beii/ 
vorigen verändert werden

Jagdbar. Schonzeit 1. De 
zember bis 31. August. Se 
kaun wie bei den vorig» 

verändert werden.

Vorschriften, auf welchen der 
Schutz beruht.

W. S .  G. Z8 1 b, 2, N r. l2  
und 13, 3 L.

S . G. 88 1 v, 2, 
N r. 14, 3 n.

Jagdbar. Keine Schoneit. W. S . G. 8 1 V

Vogelfrei.

Jagdbar. Schonzeit 
bis 30. Jun i.

Geschützt.
Jagdbar. Schonzeit 

bis 30. Jun i.

Vogelfrei.

Jagdbar. Schonzeit 
bis 30. Ju n i.

1 M a i

M a i

M a i

Jagdbar. Schonzeit 1 A p ril 
bis 31. Anguß 

Jagdbar. Schonzeit 1 A p r il 
bis 30. J u n i

Jagdbar. Schonzeit 1. M a i 
bis 30. Jun i.

W. S . G. 8 I d ,
V . S . G. 8 8, N r. 10.

W. S . G. 88 1 d, 2, N r. 18.

W. S . G. 8 1 d, V . S . G. 
W. S . G. 88 1 d/ 2, N r. 18.

W. S . G. 8 1 d/
V .  S . G. 8 8, N r. 9.

W. S . G. 88 1 d, 2, N r. 18.

W. S . G. 88 1 d, 2, N r. 17. 

W . S . G. 88 1 d, 2, N r. 16. 

W. S . G. 88 1 d, 2, N r- 18.
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Vogelart. Grad des gewährten 
Schutzes.

Vorschriften, ans welchen der 
Schutz beruht.

Kampfhahn. Jagdbar. Schonzeit 1. M a i 
' bis 30. Ju n i.

W. S . G. Z8 1 d, 2, N r. 18.

S trand- und Wasserlänfer // //
l Snmpslänfer, Sandlänser, 

Wassertreter).
Strandreiter. // //

Säbelschnäbler. // //
T rie l. „ //
Kiebitz. Jagdbar. Die Eier dürfen 

vom Jagdberechtigten, dessen 
Begleiter oder dem von 
ihn. Ermächtigten bis znm 
10. A p ril gesammelt werden. 
Der Term in kann bis znm 
0. A p r il znrnckverlegt Nier
en. Schonzeit des Vogels 

1. M a i bis 30. Jun i.

W. S . G. 88 1 d, 2, 
N r. 18, 5. Absatz 1 bis 3.

Regenpfeifer. Jigdbar. Schonzeit 1. M a i 
bis 30. Ju n i.

W. S . G. 88 1 d, 2, N r. 18.

Steinwälzer. //
Ansternfischer.

"
//

X . S ch w im m vög e l.
Schwäne. // //

Gänse. Jagibar. Keine Schonzeit. /,
Enten. Jagibar. Schonzeit 1. M ärz 

bis l0. Jun i,' dieselbe kann 
eingischränkt oder ganz auf

gehoben werden.

W. S . G. 88 1 d, 2, 
N r. 15, 3 e.

Säger. Vogelfrei. W. S . G. 8 I d /
V. S . G. §8, N r. 11.

Kormorane. // W. S . G. 8 1 d,
V. S . G. 8 8, N r. 13.

Seeschwalben. Jagdbar. Schonzeit 1. M a i 
bis 30. Ju n i.

W. S. G. 8s 1 d, 2, dir. 18.

Möben. Jagdbar. Schonzeit 1. M a i 
bis llo. Ju n i. Die Eier 
dürfen vom Jagdberechtig
ten, dessen Begleiter oder dem 
von ihm Ermächtigten bis 
znm 30. A p r il gesammelt 
werden. T e r Term in kann 
bis znm 10. A p r il znrück- 
verlegt oder bis zum 15.Jnni 

hinausgeschoben werden.

W- S- G. §8 1 d, 2, 
dir. 18, 5, Absatz 1 bis 3.
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Vogclart.
Grad dcS gewährten 

Schutzes.

Taucher (Hauben-, Zwerg-, 
Rothals-, Schivarzhalstau- 
chcr, dkordsec-, Polar-, E is 

taucher).
Alkcu (Tordalk, Lund, 

Luiuiucu).

Vogelfrci.

>orschriftcu, auf welchen der 
Schutz beruht.

W. S . G. § 1 b,
V. S . G. § 8, N r. 14.

kippe.Zwei neue Arulvögel in
Von H. S chacht.

I n  früheren Jahren war der Sch w arzs Pech/(Orz'oeoxus m rrrtius) im 
Tentobnrger Walde eine äußerst seltene Erscheinung/ ans dem einfachen Grunde, 
weil es hier an ausgedehnten größeren Kiefernbesanden fehlte. Nachdem man 
aber an der Südseite des Waldes nach der Lenn/ hin Kiefernknlturen angelegt 
und diese das gehörige Alter erreicht und mächttze Bäume aufzuweisen hatten, 
stellte sich auch der Charaktervogel des Kiefernwalds, der Schwarzspecht, ein. Im  
Jahre 1890 zeigte sich zuerst ein Pärchen, welches am Saume eines Kiefern- 
bestaudes in einer hohlen Buche zur B ru t schrrt. Von den aus dieser B ru t 
stammenden Jungen wurden im Herbst einige e/legt und präpariert, weil man 
den Vögeln von forstlicher Seite eben kein sreuwliches Willkommen darbot, da 
man sie des Ningelns junger Pflanzeichen bezichtigte. Aber trotzdem hat eine 
ständige Zunahme stattgefunden, heute ist der Chwarzspecht ein seßhafter Brnt-- 
vogel des Tentobnrger Waldes geworden.

Se it Menschengedenken hat unser schönes L i perland keinen S to rch  (O ieonia  
eieoniw) als Brutvogel auszuweisen gehabt. Um d e M itte  des vorigen Jahrhunderts 
setzte der naturwissenschaftliche Verein in Detnvld eine Prämie von 15 M ark 
für denjenigen Bewohner unseres Landes ans, arf dessen Dache das erste Storchen
paar zur B ru t schreiten würde. Erst mit dem E iitr itte  dieses Jahrhunderts (1901) 
ist diese Prämie zur Auszahlung gelangt. I r  der Nähe der alten Hansastadt 
Lemgo im Begatale fand sich im Dorfe Hörstm ir ein Storchenpaar ein, welches 
auf einem mächtigen alten Strohdache sein Neft anlegte. Aus der B ru t gingen 
drei Junge hervor, die glücklich heranwuchsen 
Alten nach Süden zogen. —  Im  Jahre 1902 
im M a i wieder ein Storchpaar, besserte das alte 
Dachfirst —  gelangte aber nicht zur B ru t. Ers 
das Nest aufs neue bezogen und gingen aus der 
wieder 3 Junge hervor.

und im M onat August m it den 
erschien auf demselben Dache erst 
Nest aus, nächtigte stets auf der 
in diesem Jahre (1903) wurde 

glücklich verlaufenden B ru t
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